
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

§ 1 Allgemeines Geltungsbereich 
1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von 

unseren Verkaufs- u. Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erken-
nen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegen 
stehender oder von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen 
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.  

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses 
Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  

3. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten sowohl gegenüber Unternehmern als auch 
Endverbrauchern. 

4. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Besteller. 

5. Erfolgt Verkauf/Lieferung an Endverbraucher, sind die in diesem Auftrag festgelegten Preise 
Festpreise, wenn die Lieferung innerhalb 4 Monaten nach Vertragsschluss erfolgen soll. Bei 
vereinbarter späterer Lieferung gilt der zum Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung gültige 
Listenpreis.  

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
1. Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes 

ergibt. 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als 
„vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller  unserer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.  

3. Sofern der Besteller nicht Kaufmann im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ist, handelt es 
sich bei der vom Besteller unterzeichneten Bestellung um ein bindendes Angebot. Wir sind 
berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 2 Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestä-
tigung anzunehmen oder dem Besteller innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusen-
den mit der Folge, dass der Vertrag zu den Bedingungen zustande kommt.  

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab  

Werk“, ausschließlich Verpackung, diese wird gesondert in Rechnung gestellt.  
2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in 

gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewie-
sen.  

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.  
4. Kommt der Besteller  mit der Zahlung in Rückstand, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in 

Höhe von 5% über Basiszinssatz p.a. zu fordern.  
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräf-

tig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.  

§ 4 Lieferzeit
1. Der Beginn, der von uns angegebenen Lieferzeit, setzt die Abklärung aller technischen 

Fragen voraus.  
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemä-

ße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertra-
ges bleibt vorbehalten.  

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehr-
aufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

4. Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unter-
gans oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Be-
steller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag 
ein Fixgeschäft im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ist. Wir haften auch nach den gesetz-
lichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der 
Besteller  berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragser-
füllung in Fortfall geraten ist.  

6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer 
von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht: ein 
Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lie-
ferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise, eintretenden 
Schaden begrenzt. 

7. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretene 
Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in 
diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise ein-
tretenden Schaden begrenzt.  

8. Sofern der Lieferverzug lediglich auf einer schuldhaften Verletzung einer nicht wesentlichen 
Vertragspflicht beruht, ist der Besteller berechtigt, für jede vollendete Woche Verzug eine 
pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal jedoch 
nicht mehr als 15% des Lieferwertes zu verlangen. 

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung  nicht anderes ergibt, ist Lieferung „ ab Werk“ 

vereinbart.  
2. Transport- u. alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden 

nicht zurückgenommen, ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine 
Entsorgung der Packungen auf eigene Kosten zu sorgen.  

3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung 
eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller. 

§ 6 Mängelgewährleistung 
1. Der Verkäufer bzw. Werkunternehmer gewährleistet im Rahmen der folgenden Bestimmun-

gen, dass die von ihm gelieferten neuen Sachen oder von ihm noch herzustellenden Sa-
chen (Werkleistung) frei von Sach- und Rechtsmängeln sind. Zeitlich erstreckt sich die Ge-
währleistung auf 12 Monate ab Auslieferung an den ersten Endabnehmer, oder bei Bauma-
schinen auf 2000 Betriebsstunden, je nachdem welche der vorgenannten zeitlichen Ereig-
nisse zuerst erreicht wird. 

2. Die Gewährleistungsverpflichtung des Verkäufers/Werkunternehmers richtet sich primär auf 
Nacherfüllung, das heißt auf Nachbesserung oder Lieferung einer Ersatzsache. Bei Fehl-
schlagen der Nacherfüllung kann der Käufer bzw. Besteller nach seiner Wahl den Kaufpreis 
bzw. die Vergütung mindern, oder vom Kaufvertrag/Werkvertrag zurücktreten. Die Nacher-
füllung gilt nach erfolglosem zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich  nicht insbe-
sondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt.  

3. Das Recht des Käufers/Bestellers, wegen Sach- und Rechtsmängeln Schadenersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen, wird hiermit ausgeschlossen. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für Schäden, die an Leben, Körper und Gesundheit von Personen eingetre-
ten sind. Der Ausschluss gilt ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässi-
gen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung seitens des Verkäufers oder Unternehmers oder 
deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.  

4. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt für sämtliche möglichen Pflichtverletzungen des 
Verkäufers/Unternehmers, also nicht nur im Falle der Gewährleistung, sondern auch im 
Falle der Unmöglichkeit des Verzugs, der Verletzung sonstiger leistungsbezogener Pflichten 
und der Verletzung nicht leistungsbezogener Pflichten.  

5. Für gebrauchte Maschinen und gebrauchte Ausrüstung sowie gebrauchte Ersatzteile wird 
keinerlei Gewährleitung übernommen,  

6. Sofern der Käufer/Besteller oder Endabnehmer ein Verbraucher ist, so gelten die weitge-
hend zwingenden gesetzlichen Rechte zum Verbrauchsgüterkauf mit folgenden Besonder-
heiten:  

a) Bei gebrauchten Sachen erstreckt sich die Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel           
zeitlich auf 12 Monate ab Auslieferung an der Verbraucher.  

b)  Haftungsausschlüsse gemäß den vorstehenden Regelungen gelten auch im Verhältnis 
zwischen Unternehmer und Verbraucher.  

§ 7 Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung der 
Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck/Wechselverfahrens vereinbaren, erstreckt sich der 
Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels durch den Besteller 
und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen Wechsels/Schecks bei uns.  

2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er 
verpflichtet, dies auf eigene Kosten gegen Feuer- Wasser- und Diebstahlschäden ausrei-
chend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- u. Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.  

3. Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich 
zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte 
nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage ge-
mäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

4. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung ge-
gen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen , und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsa-
che ohne oder nach Vereinbarung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forde-
rung bleibt der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Unsere  Befugnis, die Forderung 
selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung 
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den verein-
nahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag 
auf Eröffnung des Konkurs- oder Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zah-
lungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug er-
forderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 
(Dritten) die Abtretung mitteilt.  

5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen,  uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MWST.) zu den anderen verarbeiteten Ge-
genständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  

6. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar ver-
mischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Fakturaendbetrag einschließlich MWSt.) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung  in der Weise, 
dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für uns.  

7. Der Besteller tritt uns auch Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.  

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  

§ 8 Gerichtsstand – Erfüllungsort 
1. Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz bzw. der Sitz unserer Niederlas-

sung nach unserer Wahl Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an 
seinem Wohnsitz zu verklagen.  

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
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